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(Belgisches Staatsblatt vom 5. August 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

	MINISTERIUM DES INNERN


4. APRIL 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. Juli 1994 zur Festlegung der bei Neubauten zu beachtenden Grundnormen zur Brand‑ und Explosionsverhütung

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juli 1979 über die Brand- und Explosionsverhütung sowie über die Haftpflichtversicherung in diesen Fällen, insbesondere des Artikels 2, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Mai 1990;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 7. Juli 1994 zur Festlegung der bei Neubauten zu beachtenden Grundnormen zur Brand‑ und Explosionsverhütung, insbesondere des Artikels 6;

Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Brand- und Explosionsschutz vom 25. Januar 1996;

Aufgrund der Stellungnahme der Finanzinspektion vom 11. März 1996;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3  1, abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 1989;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass die die niedrigen Gebäude betreffende Anlage 2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses am 26. April 1996 in Kraft tritt;

In der Erwägung, dass die in dieser Anlage festgelegten technischen Vorschriften zur Zeit zur Revision anstehen;

In der Erwägung, dass es daher unbedingt notwendig ist, das Datum des Inkrafttretens der vorerwähnten Anlage aufzuschieben, und dass diese Maßnahme vor dem 26. April 1996 getroffen werden muss;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern, Unseres Ministers der Beschäftigung und der Arbeit und Unseres Staatssekretärs für Sicherheit und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,


HABEN WIR BESCHLOSSEN UND ERLASSEN WIR:


Artikel 1 - In Artikel 6 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 7. Juli 1994 zur Festlegung der bei Neubauten zu beachtenden Grundnormen zur Brand‑ und Explosionsverhütung werden die Wörter "ein Jahr nach der Veröffentlichung vorliegenden Erlasses im Belgischen Staatsblatt durch die Wörter am 1. Januar 1997" ersetzt.


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 3 - Unser Minister des Innern, Unser Minister der Beschäftigung und der Arbeit und Unser Staatssekretär für Sicherheit sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Ciergnon, den 4. April 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

Die Ministerin der Beschäftigung und der Arbeit
Frau M. SMET

Der Staatssekretär für Sicherheit
J. PEETERS
